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Rehabilitierungsgesetz 
vom 6. September 1990

Die Rehabilitierung von Personen, die im Widerspruch zu 
verfassungsmäßig garantierten Grund- und Menschenrechten 
strafrechtlich verfolgt, diskriminiert oder in anderer Weise in 
ihren Rechten schwerwiegend beeinträchtigt wurden, ist ein 
wesentliches Element der Politik zur demokratischen Erneue
rung der Gesellschaft, des Staates und des Rechts in der 
Deutschen Demokratischen Republik. Insbesondere die Krimi
nalisierung friedlicher, gewaltfreier politischer Tätigkeit 
durch Gesetzgebung oder Rechtsprechung ist unvereinbar 
mit den verfassungsmäßigen politischen Grund- und 
Menschenrechten jedes Bürgers. Die Rehabilitierung verfolgt 
das rechtsstaatliche und humanistische Anliegen, Personen 
vom Makel strafrechtlicher Verurteilung oder anderer 
Diskriminierung zu befreien, die in der Vergangenheit durch 
Verletzung dieser Grundsätze verfolgt oder benachteiligt 
wurden.

1. Abschnitt 

Allgemeine Bestimmungen

§1
Geltungsbereich

(1) Dieses Gesetz regelt die Rehabilitierung aller Personen,
1. die von einem Gericht der DDR nach dem 7. Oktober 1949 

und vor dem Inkrafttreten des 6. Strafrechtsänderungs

gesetzes wegen einer Handlung im Sinne des § 3 straf
rechtlich verurteilt wurden (strafrechtliche Rehabilitie
rung);

2. die durch Verwaltungsakte von Behörden der DDR 
gemäß § 21 nach dem 7. Oktober 1949 Nachteile erlitten 
haben (verwaltungsrechtliche Rehabilitierung);

3. die durch Entscheidungen von Betrieben in der DDR 
gemäß § 37 nach dem 7. Oktober 1949 berufliche Nachteile 
erlitten haben (berufliche Rehabilitierung).

(2) Auf die Rehabilitierung von Personen, die wegen der in 
Abs. 1 Ziffer 1 bezeichneten Handlungen in der Zeit vom
8. Mai 1945 bis zum 7. Oktober 1949 von einem deutschen 
Gericht in der Sowjetischen Besatzungszone Deutschlands 
strafrechtlich verurteilt wurden, findet dieses Gesetz ent
sprechende Anwendung.

(3) Für Personen, deren Strafverfahren auf andere Weise 
als durch Urteil beendet wurde, gelten die Bestimmungen 
dieses Gesetzes entsprechend.

(4) Dieses Gesetz regelt auch die Rehabilitierung von 
Bürgern der DDR oder Staatenlosen mit ständigem Wohnsitz 
in der DDR, die von alliierten Besatzungsmächten oder deren 
Behörden inhaftiert, interniert oder anderweitig in Gewahr
sam genommen wurden.

§2
Inhalt nnd Wirkungen der Rehabilitierung

(1) Die Rehabilitierung bezweckt eine politisch-moralische 
Genugtuung für den Betroffenen.


